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Novelle der Kleinfeuerungsanlagen-
verordnung (1. BImSchV) ist seit  
22.03.10 in Kraft! 
 
In der ersten Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (1. BImSchV) werden kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen geregelt. Hierzu 
zählen Heizungsanlagen und Einzelraum-
feuerungsanlagen wie Kaminöfen, Kachel-
öfen, Herde und offene Kamine. Dabei 
handelt es sich um Feuerungsanlagen, die 
nicht genehmigt werden müssen. Dagegen 
muss die Errichtung und der Betrieb großer 
Anlagen, wie etwa Heizkraftwerke, von den 
Behörden genehmigt werden. 
 
Die Bundesimmissionsschutzverordnung 
regelt, unter welchen Bedingungen kleinere 
und mittlere Gas-, Öl-, Kohle- oder Holzhei-
zungen aufgestellt und betrieben werden 
dürfen. Grenzwerte legen fest, wie viel 
Schadstoffe entweichen dürfen. Geregelt ist 
in der Verordnung daher unter anderem, 
wie oft und in welchem Umfang eine Anlage 
aus Immissionsschutzgründen überwacht 
werden muss. Die Verordnung enthält auch 
eine Brennstoffliste. Dort sind jene Brenn-
stoffe aufgeführt, die in diesen Feuerungs-
anlagen verbrannt werden dürfen: Es sind 
unter anderem Öl, Gas, Kohle, Briketts, 
Holz und Stroh. 
Es sind vor allem Staubemissionen aus 
kleineren Feuerungsanlagen, die Umwelt- 
und Gesundheitsexperten Sorgen bereiten: 

Denn Holz wird wegen steigender Öl- und 
Gaspreise wieder beliebter. Wird mehr Holz 
verbrannt, wird auch mehr Staub emittiert 
und in die Atemluft abgegeben. Und 97 
Prozent des Gesamtstaubs aus Kaminen 
und Öfen besteht aus gesundheitsgefähr-
dendem Feinstaub. 
 
Mit Hilfe der Novelle sollen Feinstaubemis-
sionen aus kleinen Feuerungsanlagen für 
feste Brennstoffe wie Holz deutlich sinken, 
um die Gesundheit der Menschen zu schüt-
zen. Gleichzeitig sollen die Geruchsbelästi-
gungen, die vermehrt zu Nachbarschafts-
beschwerden führen, spürbar vermindert 
werden. Die Novelle wird auch Kommunen 
und Städte helfen, die gesetzlichen Vorga-
ben zur maximalen Feinstaubbelastung 
einzuhalten. 
 
Das Gesamtkonzept der Novelle betrifft 
neue und bestehende Feuerungsanlagen: 
Eine neue Generation von Feuerungsanla-
gen soll einmal anspruchsvolle, doch reali-
sierbare Grenzwerte für Staubemissionen 
und Kohlenstoffmonoxid (CO) einhalten 
sowie auch anspruchsvolle Mindestwir-
kungsgrade erreichen. Bestehende Anlagen 
sollen ebenfalls Grenzwerte einhalten. Sie 
müssen dazu eventuell mit einem Filter 
nachgerüstet werden. Halten die Anlagen 
die Grenzwerte nicht ein, unterliegen sie 
einem langfristigen Austauschprogramm. 
Um alle Heizungsanlagen zu erfassen, wird 
der Anwendungsbereich der Verordnung 
erweitert. Bislang regelt die 1. BImSchV nur 
Heizungsanlagen für feste Brennstoffe wie 
Holz mit einer Nennwärmeleistung von 
mehr als 15 Kilowatt sowie Öl- und Gashei-
zungsanlagen von mehr als 11 Kilowatt. 
Aus zwei Gründen werden heute vielfach 
kleinere Heizungsanlagen eingebaut: 

http://www.umweltzentrum.de/
http://www.umweltzentrum.de/


 

Wohnhäuser sind besser isoliert und Heiz-
anlagen arbeiten effektiver als früher. Das 
heißt auch, dass die meisten häuslichen 
Heizanlagen für feste Brennstoffe eine 
Nennwärmeleistung von weniger als 15 
Kilowatt bzw. viele Öl- und Gasheizungen 
eine Nennwärmeleistung von weniger als 
11 Kilowatt besitzen. Die novellierte Ver-
ordnung soll daher für alle Anlagen ab 4 
Kilowatt gelten. 
 
Einzelraumfeuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe wie Kachelöfen oder Heizkami-
ne sind derzeit in der 1. BImSchV nicht ge-
regelt. Die Novelle sieht eine Typprüfung für  
alle neuen Einzelraumfeuerungsanlagen 
vor. Bei dieser Typprüfung wird nachge-
messen, ob eine Feuerungsanlage die neu-
en Emissionsgrenzwerte für Staub und 
Kohlenstoffmonoxid (CO) sowie die Min-
destwirkungsgrade einhalten kann - mit 
Inkrafttreten der Verordnung die Grenzwer-
te der Stufe 1 und von 2015 an die Grenz-
werte der Stufe 2. 
 
Bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen 
für feste Brennstoffe, die für Staub einen 
Emissionsgrenzwert von 150 mg/m³ und für 
Kohlenmonoxid (CO) von 4 g/m³ nicht ein-
halten, sollen mit einer Filtereinrichtung 
nachgerüstet oder außer Betrieb genom-
men werden. Die Pflicht, diese Grenzwerte 
einzuhalten, trifft die alten Feuerungsanla-
gen schrittweise. Hier gibt es einen langfris-
tigen Zeitplan zur Außerbetriebnahme be-
ziehungsweise zur Nachrüstung dieser An-
lagen. 
 
Neue Heizungsanlagen 
In Abhängigkeit von der Art des Festbrenn-
stoffes sollen die Grenzwerte für Staub und 
Kohlenmonoxid (CO) in zwei Stufen ver-
schärft werden. In der Stufe 1, die unmittel-
bar nach Inkrafttreten der Novelle einzuhal-
ten ist, sollen Grenzwerte gelten, die dem 
derzeitigen Stand der Technik entsprechen 
und von modernen Anlagen heute eingehal-
ten werden können. In der Stufe 2, die ab 
dem Jahr 2015 einzuhalten ist, soll für 
Staub generell ein Grenzwert von 20 mg/m³ 
gelten. Dies setzt weitere Entwicklungen in 
der Anlagentechnik voraus, wobei bereits 
heute modernste Anlagen, wie 
Pelletheizungen mit dem Blauen Engel, den 
Grenzwert von 20 mg/m³ im Betrieb einhal-
ten können. 
 

Bestehende Heizungsanlagen 
Bestehende Heizungsanlagen für Fest-
brennstoffe sollen nach einer bestimmten 
Übergangsfrist die Grenzwerte der Stufe 1 
einhalten. Diese Frist hängt davon ab, wann 
der Anlagentyp erstmals auf dem Markt 
gekommen ist. Können die Grenzwerte 
nach Ablauf der Übergangsfrist nicht einge-
halten werden, wäre ein Austausch der 
Heizungsanlage erforderlich. Die Betreiber 
sollen rechtzeitig von den Schornsteinfe-
gern über den Zustand der Anlage infor-
miert werden. Die Übergangsfristen orien-
tieren sich an der durchschnittlichen techni-
schen Lebensdauer der Anlagen. Emissi-
onsträchtige alte Anlagen müssten jedoch 
außer Betrieb genommen werden. 
 
Holz ist eine regenerative Energiequelle 
und sein Einsatz schützt das Klima. Wird 
mehr Holz eingesetzt, steigt automatisch 
auch der Anteil erneuerbarer Energiequel-
len am Gesamtenergieverbrauch. 
 
Es gibt weitere Vorteile. Wird heimisches 
Holz eingesetzt, verkürzen sich Transport-
wege. Dadurch sinken nicht nur Transport-
kosten, sondern es wird auch weniger 
Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) beim 
Transport emittiert. Wird heimisches Holz 
genutzt, können im ländlichen Raum neue 
Einkommensquellen geschaffen und damit 
Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen 
werden. 
 
Ganz ohne Emissionen geht es bei der 
Holzverbrennung jedoch nicht. Holz enthält 
immer geringe Mengen an Stickstoff-, 
Schwefel- und Chlorverbindungen. Dadurch 
entstehen bei der Verbrennung Schadstoffe 
wie Stickstoffoxide (NOX). Zudem gelangt 
bei der Verbrennung des Holzes Staub, der 
zu 97 Prozent als Feinstaub besteht, in die 
Außenluft. Und diese sehr feinen, mit dem 
Auge nicht sichtbaren Partikel, können beim 
Einatmen bis tief in die Lunge eindringen 
und so die Gesundheit belasten. 
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